
Fo rtbi ld u n gsbeschei n ig u n g

Rechtsanwalt

Christian Hopfner

hat im Jahr 2008

an Fortbildungsveranstaltungen zu folgenden Themen teilgenommen:

Verkehrsunfallflucht und Nötigung im S tras s enverkehr
AG Verkehrsrecht des Deutschen Anwaltvereins: 6 Stunden

Logik der Alkoholwerte / Verkehrspsychologie
Anwaltsverein Regensburg; 2 Stunden 30 Minuten

z. TüV SüD Rechtsanwaltsforum
fÜV SÜO Auto Service GmbH: 5 Stunden

Jede Rechtsanwält¡n, jeder Rechtsanwalt ¡st geselzlich zur
Fortbildung verpflichtel Zur Erfüllung dieser Pflichl r¿it der
Deutsche Anwaltvere¡n e V (DAV), ein freiwilliger Zusammen-
schluss von Rechtsanwáltinnen und Rechtsanwälten, seinen
Milgliedern, sich im Umfang von mindestens zehn Zeitstunden
jährlich fortzubilden Geeignet hierfúr ist die Teìlnahme an Semi-
naren, sonst¡gen Fachveranstaltungen des DAV oder anderer
unabhàngiger Anbieter oder - mit E¡nschränkungen - e¡gene
Dozententätigkeit Mit dieser Besche¡nigung ist e¡ne berufliche

Fortb¡ldung nach eigener Auswahl des Te¡lnehmers dokumen-
t¡ert Durch die Teilnahme an Fortbildungsveranstâltungen ver

tiefen und ergänzen Rechtsanwält¡nnen und Rechtsanwälte ihre

Kenntn¡sse und Fâhigkeiteo und leisten damit einen Beitrag zur
Sicherung der Oualitäl ihrer anwaltl¡chen Dienstleistungen

l^l
Präsident des DAV

ø
DeutscherAnwaltVerein

Berlin, den 11. Màrz2OO


